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Zuständigkeit Über die vorbehaltlose Gen$hmigung von kommunalen Bau- und Niveaulinien entscheidet 
· das Amt für Verkehr im Namen der Volkswirtschaftsdirektion (§ 38 Abs. 4 OG RR [LS 172.1]
i.V.m._§ 20 und Anhang 2 OVVD [LS 172.110.4]).

Sachverhalt 

�estsetzungsbeschluss Det Gemeinderat Niederglatt hat mit Beschluss vom 19. Juni 2017 die Verkehrsbaulinien 
RRB Nr. 2824/1973 vollständig aufgehoben und neu festgesetzt. Mit Schreiben vom 18. Juli 
2017 ersucht der Gemeihderatum Genehmigung der Vorlage. 

Anlass und Zielsetzung Mit Beschluss Nr. 1120/1960 genehmigte der Regierungsrat des Kantons Zürich entlang der 
der Planung Reusslistrasse, Abschnitt Sonnenbergstrasse bis Bahnhofstrasse, Verkehrsbaulinien. Mit 

Beschluss Nr. 2824/1973 genehmigte der Regierungsrat des Kantons Zürich eine 
Anpassung der Verkehrsbaulinien im Einmündungsbereich Bahnhofstrasse, die vom 
·Gemeinderat Niederglatt am 18. Dezember 1972 beschlossen worden war. Damit sollte ein
damals geplanter Neuanschluss der Reusslistrasse in die Bahnhofstrasse gesichert werden.

Die Gemeinde plant nun eine umfassende Sanierung der Reusslistrasse. Das aktuelle
Strassenprojekt sieht keine Änderung der Einmündungssituatioh in die Bahnhofsstrasse vor.
Damit sind die Baulinien von 1972 dort nicht mehr erforderlich. Der Gemeinderat hat deshalb
am 3. Oktober 2016 entschieden, die Verkehrsbaulinien RRB Nr. 2824/1973 aufzuheben
und entsprechend den heutigen Bedürfnissen neu festzusetzen.
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1. Die am 19. Juni 2017 vom Gemeinderat Niederglatt beschlossene Aufhebung und Neu­
festsetzung von Verkehrsbaulinien an der Reusslistrasse, Einmündungsbereich in die
Bahnhofstrasse, wird gemäss den eingereichten Akten genehmigt. Niveaulinien sind
keine betroffen.

lf. Der Gemeinderat Niederglatt wird ein.geladen: 

Dispositiv I zusammen mit dem Fest�etzungsbeschluss samt Rechtsmittelbelehrung 
gemäss § 5 Abs. 3 PBG in Verbindung mit § 108 Abs. 3 PBG zu veröffentlichen und 
aufzulegen sowie diese Verfügung den betroffenen Grundeigentümern schriftlich 
(eingeschriebfm) mitzuteilen. 

Nach Rechtskraft des genehmigten Beschlusses die Inkraftsetzung zu veröffentlichen, 
den betroffenen Grundeigentümern schriftlich mitzuteilen sowie dem Amt für Verkehr, 
Bauen an Staatsstrassen, 8090 Zürich, ein Bauliniendossier inkl. Beschluss des Ge:.. 

meinderats, Beleg der Publikation sowie der Genehmigung mit Rechtskraftbescheini­
gung zuzustellen. 

Nach Rechtskraft der Vorlage die Nachführung der Verkehrsbaulinien in der amtlichen 
Vermessung zu veranlassen. 

III. Mitteilung an:

Gemeinderat Niederglatt inkl.
• 2 Baulinienpläne mit Genehmigungsvermerk
• 2 Erläuternde Berichte mit Genehmigungsvermerk
• 1 Gemeinderatsbeschluss vom 19. Juni 2017 inkl. Rechtskraftbescheinigung des Be­

zirksrats Dielsdorf vom 12. Juli 2017
• 2 Publikationen

Verfügungskopie an Amt für Verkehr, Bauen an Staatsstrassen 

Markus Traber, Amtschef 

Recht�kraftbescheinigung 

Gegen diesen Beschluss ist bis heut 
beim Baurekursgericht kein Recht
·mittel eingelegt worden.
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